
3. Verstoß gegen die Verpflichtung, sorgfältig und unvoreingenommen alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls zu 
untersuchen

Der Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rohrformstücken, Rohrverschlussstücken und Rohrverbindungsstük-
ken für den Sanitärbereich sei offenbar keine sorgfältige Prüfung vorausgegangen. Vielmehr beruhe sie allem Anschein 
nach auf einem unbegründeten Antrag eines Betroffenen zu einem viel späteren Zeitpunkt der Untersuchung. Die 
Kommission habe dadurch gegen ihre Verpflichtung zur sorgfältigen und unvoreingenommenen Untersuchung aller 
relevanten Gesichtspunkte verstoßen, dass sie sich nicht näher mit den Folgen einer solchen Unterscheidung und deren 
Auswirkungen für das Erreichen der in den Erwägungsgründen der Durchführungsverordnung genannten Ziele befasst 
habe.

4. Offensichtlicher Beurteilungsfehler

Die Kommission habe dadurch einen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen, dass sie für Rohrformstücke, 
Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke für den Sanitärbereich, die nicht im Wettbewerb mit Rohrformstük-
ken, Rohrverschlussstücken und Rohrverbindungsstücken für die Industrie dieses Wirtschaftszweigs der EU stünden, 
Ausschlusskriterien bestimmt habe, die dazu führten, dass nur ein kleiner Teil der innerhalb der EU verwendeten 
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke für den Sanitärbereich ausgeschlossen würden. Die 
meisten Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke für den Sanitärbereich unterlägen damit 
Zöllen, obwohl sie nicht mit Waren dieses Wirtschaftszweigs der EU im Wettbewerb stünden. Die Kommission habe 
offenbar falsche Schlüsse aus den ihr vorgelegten Unterlagen gezogen und sich außerdem auf unzutreffende Angaben 
verlassen. 

Klage, eingereicht am 4. April 2017 — SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

(Rechtssache T-205/17)

(2017/C 161/56)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: SSP Europe GmbH (München, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B. Bittner)

Beklagter: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

Angaben zum Verfahren vor dem EUIPO

Streitige Marke: Unionsbildmarke mit den Wortbestandteilen „SECURE DATA SPACE“ — Anmeldung Nr. 14 056 998

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 27. Januar 2017 in der Sache 
R 2467/2015-5

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung (zugestellt am 09. Februar 2017) aufzuheben;

— dem EUIPO die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Angeführte Klagegründe

— Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009;

— Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Klage, eingereicht am 6. April 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE 
TURBO)

(Rechtssache T-210/17)

(2017/C 161/57)

Sprache der Klageschrift: Spanisch

Parteien

Klägerin: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M. D. Garayalde Niño)
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